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Bebauungsplan "Agri-Photovoltaikanalage Steinbergacker"

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Flur 1

Katasteramtliche Darstellung

Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

73
1

Z:\DATA\Gemünden_(Felda)-20050224\SUB00016\Bricscad\04_Satzung\S_BP_Solarpark-Steinbergacker.dwg

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11.07.2024 (GVBl. 2024 Nr.32),

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93).

Zeichenerklärung

Satzung

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)         M: 1: 25.000

Gemeinde Gemünden (Felda), Ortsteil Rülfenrod

Bebauungsplan

Im Nordpark 1 - 35435 Wettenberg        |        t. +49 641 98441-22        |        info@fischer-plan.de        |        www.fischer-plan.de

Raumplanung  |  Stadtplanung  |  Umweltplanung

"Agri-Photovoltaikanalage Steinbergacker"

Stand:

CAD:
Maßstab:
Projektnummer:

Projektleitung:
Beil, M.Damm,L.Damm

1 : 1.000

Wolf / Will

23-2845

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Gemeinde-

vertretung gefasst am  15.12.2022

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich

bekanntgemacht am  02.08.2023

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  02.08.2023

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  07.08.2023

bis einschließlich  08.09.2023

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  12.03.2025

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  17.03.2025

bis einschließlich  25.04.2025

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO und erfolerfolgte durch die Gemeindever-

tretung am                                   ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgen im Ohmtal-Bote als amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Gemünden
(Felda).

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für  die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Gemünden (Felda), den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Gemünden (Felda), den ___.___.______

___________

Bürgermeister

25.07.2023
24.02.2025
19.05.2025

1 Textliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO)

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1.1 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes SO „Agri-Photovoltaikanlage“ ist gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
die kombinierte Nutzung für landwirtschaftliche Zwecke als Hauptnutzung und die Stromproduktion 
mittels einer Freiflächen-Photovoltaikanlage als Sekundärnutzung zulässig.

1.1.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO gilt: Innerhalb des Sonstigen
Sondergebietes „Agri-Photovoltaikanlage“ sind folgende bauliche Anlagen zulässig:

- Photovoltaik-Freiflächenanlagen (z. B. Modultische mit Solarmodulen)

- Technische Nebenanlagen (Bsp. Zentralwechselrichter, Transformatorenstationen, etc.)

- Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen

- Speichereinrichtungen

- Technische Anlagen und Vorhaben, die der Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff i.S.d. 
§ 249a BauGB dienen

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO gilt für das Maß der baulichen 
Nutzung:

1.2.1 Die Errichtung der Modultische ist ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ohne 
flächenhafte Bodenversiegelungen zulässig (z.B. durch Aufständerung, Punktfundamente, etc.).

1.2.2 Für die Aufständerung der Solarmodule (Pfosten) ist insgesamt eine maximale Grundfläche von       
150 m² zulässig.

1.2.3 Für Nebenanlagen und Speichereinrichtungen ist jeweils eine Grundfläche bis zu maximal 100 m² 
zulässig. Für Nebenanlagen und Speichereinrichtungen ist dabei insgesamt eine Grundfläche von 
maximal 200 m² zulässig.

1.2.4 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 sowie § 18 Abs. 1 BauNVO:Für die 
Modultische wird eine maximale Höhe von 5,00 m über der natürlichen Geländeoberkante festgesetzt. 
Für die Technischen Nebenanlagen wird eine maximale Höhe von 3,50 m (Oberkante Gebäude) über 
der natürlichen Geländeoberkante zugelassen.

1.3 Überbaubare Grundstücksflächen sowie Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6, § 14 und     
§ 23 Abs. 5 BauNVO:

Es sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen PV-Module, Nebenanlagen                 
(z.B. Einfriedungen, Trafostation etc.) sowie Stellplätze zulässig.

1.4 Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Für die Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Schutzstreifen Gasleitung“ gilt: Die Grünfläche 
ist dauerhaft zu pflegen und von Gehölzen freizuhalten.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft     
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) (Eingriffsminimierung):

Stellplätze, Zufahrten, Baustraßen, Wartungsflächen sowie Funktionsflächen (z.B. Kran- 
aufstellflächen) sind in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. weitfugiges Pflaster, Rasengittersteine, 
wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen) zu befestigen. Ausnahme: Aus Gründen der 
Betriebssicherheit kann hiervon im Einzelfall abgewichen werden.

1.6 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB):

1.6.1 Entwicklungsziel: Naturnaher Grabenrandstreifen

Maßnahmen: Das Grabenbegleitgrün ist alle zwei Jahre zu mähen. Die Gehölze sind alle 5 Jahre 
Auf-den-Stock zu setzen. Eine Düngung sowie die Beweidung der Flächen sind unzulässig.

1.6.2 Entwicklungsziel: Reptilienhabitat

Maßnahmen: Auf den Flächen mit den Entwicklungsziel Reptilienhabitat sind insgesamt                      
3 Totholzhaufen, 2 Lesesteinhaufen und 2 Sandlinsen mit einer Fläche von je 5 m² anzulegen. Für die 
Sandlinsen ist vorhandener Boden bis zu einer Tiefe von 0,8 m zu entnehmen und durch einen 
grabbaren Sand zu ersetzen. Die Restflächen sind durch zweimalige Mahd zu pflegen (Empfehlung: 
Freischneider oder Balkenmäher mit Schnitthöhe > 10 cm oder manuelle Mahd; Abfuhr des Mahdguts; 
alternativ Schaf- oder Ziegenbeweidung).

1.6.3 Entwicklungsziel: Extensivgrünland

Maßnahmen: Die Flächen sind durch Selbstbegrünung und extensive Bewirtschaftung als 
Extensivgrünland zu entwickeln. Bei Bedarf ist eine Mahdgutübertragung von benachbarten 
artenreichen Wiesenflächen vorzunehmen. Bewirtschaftungsempfehlung: Das Grünland ist im ersten 
Jahr 3-mal und ab dem zweiten Jahr 1- bis 2-mal pro Jahr ab 15.05. zu mähen. Das Mahdgut ist 
abzufahren, Düngung ist unzulässig.

Hinweis: Alternativ zur Mahd ist eine extensive Beweidung zulässig (nicht mehr als                                  
1,5 Großvieheinheiten/ha, keine dauerhafte Pferdebeweidung), falls erforderlich kann anschließend 
ab September eine Nachmahd vorgenommen werden.

1.7 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Nr. 25b BauGB)

1.7.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB gilt: Je Baumsymbol in der Karte ist ein Laubbaum mit einem 
Mindeststammumfang von 18 cm anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Standort der Bäume 
kann um bis zu 5 Meter variiert werden, die Gesamtanzahl darf nicht verändert werden. Bei Abgang 
sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

1.7.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB gilt: Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine Anpflanzung mit einheimischen, 
standortgerechten Laubsträuchern (siehe Artenliste) vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Es gilt 
je 4 m² jeweils einen standortgerechten einheimischen Laubstrauch zu pflanzen. Bei Abgang sind 
gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

1.7.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB gilt: Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft zu pflegen und zu 
erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen mit Laubgehölzen vorzunehmen (siehe 
Artenauswahl).

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO)

2.1 Gestaltung der Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.1.1 Es sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen bis zu einer Höhe vom max. 2,50 m über 
Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Übersteigschutz zulässig.

2.1.2 Zwischen der Geländeoberfläche und der Zaununterkante sind im Mittel 10 cm Bodenfreiheit zu 
berücksichtigen. Mauern und Mauersockel sind unzulässig; Ausnahmen sind Einzel-, Punkt- und 
Köcherfundamente.

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

3.1 Gewässerrandstreifen

Gemäß § 23 HWG sind innerhalb eines 10 Meter Streifens entlang den Grabenparzellen, gemessen 
am äußeren Rand der Oberkante Gewässerböschung, bauliche Anlagen unzulässig (wasserrechtliche 
Regelung/Vorgaben für den Außenbereich).

3.2 DIN Agri PV

Die Agri-Photovoltaik richtet sich nach der Normierung der DIN SPEC 91434:2021-05  in der jeweils 
aktuellen Fassung oder eine diese ersetzende Nachfolgenorm.

3.3 Leitungen

3.3.1 Gemäß Kennzeichnung in der Plankarte verläuft eine Ferngasleitung mit Schutzstreifen (nicht 
eingemessen). Der Schutzstreifen ist von tiefwurzelnden Pflanzen und von baulichen Anlagen 
freizuhalten.

3.3.2 Im Bereich der Wegeparzelle (Flurstück 104) verläuft ein Leerrohr der TNG Stadtnetz GmbH.

3.4 Bodenkundliche Baubegleitung

Es wird die Durchführung einer Bodenkundlichen Baubegleitung empfohlen. Die Bodenkundliche 
Baubegleitung soll die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes, die frist- und sachgerechte 
Durchführung der Vermeidungs-‚ Minimierungs-, und Kompensationsmaßnahmen sicherstellen.

3.5 Niederschlagswasser

3.5.1 Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

3.5.2 Es wird die wasserdurchlässige Ausführung der Wegebefestigung empfohlen (insb. Wegeparzelle 
104)

3.6 Denkmalschutz

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies gemäß § 21 HDSchG dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gem.                    
§ 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.

3.7 Bergaufsicht

Der westliche Teil des Geltungsbereiches liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes. in dem 
das Braunkohlevorkommen nachgewiesen wurde.

3.8 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise (Allgemein)

3.8.1 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (Beginn der Brutzeit vom          
1. März bis zum Ende der Brutzeit am 30. September) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern 
Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn 
der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Außerhalb 
der Brut- und Setzzeit sind Baumhöhlen vor Beginn von Rodungsarbeiten von einem Fachgutachter 
auf überwinternde Arten zu überprüfen.

3.8.2 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 
zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind 
die folgenden Punkte zu beachten:

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Vogelarten führen können, sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09. durchzuführen.

b) Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- und 
Abrissmaßnahmen durch eine qualifizierte Person daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte 
Tierarten anwesend sind.

c) Bau-, Änderungs- und Abrissarbeiten sind generell außerhalb der Wochenstubenzeit von 
Fledermäusen (01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Person zu begleiten.

d)Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehölzrückschnitt durch einen 
Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen.

e) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu 
erhalten. Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 
treffen.

f) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09. 
durchzuführen.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

3.9 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn Obstbäume:

Acer platanoides - Spitzahorn Malus domestica - Apfel

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Kulturkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Prunus avium - Vogelkirsche Pyrus communis - Birne

Prunus padus - Traubenkirsche Pyrus pyraster - Wildbirne

Quercus petraea - Traubeneiche

Quercus robur - Stieleiche

Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel

Buxus sempervirens - Buchsbaum Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Corylus avellana - Hasel Rosa canina - Hundsrose

Euonimus europaea - Pfaffenhütchen Salix caprea - Salweide

Frangula alnus - Faulbaum Salix purpurea - Purpurweide

Genista tinctoria - Färberginster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Ligustrum vulgare - Liguster Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Lonicera caerulea - Heckenkirsche

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume):

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Lonicera caprifolium - Gartengeißblatt

Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera nigra - Heckenkirsche

Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt

Cornus florida - Blumenhartriegel Magnolia div. spec. - Magnolie

Cornus mas - Kornelkirsche Malus div. spec. - Zierapfel

Deutzia div. spec. - Deutzie Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin

Forsythia x intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Rosen

Hamamelis mollis - Zaubernuss Spiraea div. spec. - Spiere

Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia

Artenliste 4 (Kletterpflanzen):

Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde Lonicera spec. - Heckenkirsche

Clematis vitalba - Wald-Rebe Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Hedera helix - Efeu Polygonum aubertii - Knöterich

Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie Wisteria sinensis - Blauregen

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird 
hingewiesen.
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